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Beauftragung der Zurverfügungstellung von eLearning-Kursen 

Selbstverpflichtung  
 
Um sicherzustellen, dass E-Learning-Kurse den Erwartungen der Lernenden 
entsprechen und ein erfolgreiches Lernerlebnis bieten, wurden für die eLearning-
Kurse auf dem DRK-Lerncampus folgende Standards und Vorgaben entwickelt:  
 

 
Technisch 

• Die Inhalte sind in die Online-Lernumgebung auf dem DRK-Lerncampus 
entweder in der Wordpress- oder Moodle-Umgebung eingebunden 

• Die Einbindung ist technisch fehlerfrei gelöst.  
• Die Lerneinheiten schließen ggf. fehlerfrei ab. Sofern nach der Bearbeitung eine 

Online-Bescheinigung erzeugt werden soll sind die Einstellungen für den 
Kursabschluss korrekt gesetzt. Ein Kursabschluss wird zuverlässig erzeugt und 
es wird in diesem Fall eine stimmige Online-Bescheinigung erstellt. 

 
Strukturell 

• Inhalte und Lernziele sind in der Kopfzeile von Wordpress-Kursen 
ausgewiesen. Bei Moodle-Kursen werden Inhalte und Lernziele ebenfalls 
übersichtlich und eindeutig benannt.  

• Ein Lernpfad ist für die Teilnehmenden klar strukturiert, nachvollziehbar und 
intuitiv zu bedienen 

• Interaktionen regen Lernende zur aktiven Mitarbeit und Reflexion an 
• Die Inhalte sind zielgruppenorientiert aufbereitet und in der Art und Weise der 

Erstellung abwechslungsreich und attraktiv gestaltet. Reine Textform wird nicht 
empfohlen. Videos sollen als einzelne Videos nicht länger als 10-15min/Video 
sein 

• Der eLearning-Kurs wird durch aktivierende Übungen angereichert oder es 
stehen Lernaktivitäten zur Verfügung, die das kooperative Lernen fördern  

• Die verwendeten Quellen sind im eLearning-Kurs als Liste aufgeführt und 
können nachvollzogen werden 

 
Fachlich 
Die fachliche Richtigkeit wird durch den Kurs-Inhaber sichergestellt 
Es wird schriftlich im Anhang des eLearning-Kurses benannt, auf welche 
Expertise sich die Inhalte beziehen. Die benannten Expertisen können Fach-
Arbeitsgruppen, Empfehlungen oder Leitlinien sein 
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Beauftragung der Zurverfügungstellung von eLearning-Kursen 

Spätestens alle drei Jahre muss der eLearning-Kurs in eine strukturelle und 
fachliche Revision gehen. Die Durchführung der Revision liegt in der 
Verantwortung des Kurs-Inhabers  
 
Urheberschaft und Rechtliches 

• Die Urheberschaft (Autoren, Arbeitsgruppen) und Inhaberschaft 
(verantwortliche Organisation, Landesverband) wird im Anhang des 
Kurses eindeutig benannt.  

• Der Kurs-Inhaber ist für die Wahrung des Urheberrechts und der 
Persönlichkeitsrechte bzw. Vorgaben des Datenschutzes (Recht am Bild, 
DSGVO) von ggf. dargestellten Personen verantwortlich 

 
Autorinnen und Autoren von eLearning-Umgebungen auf dem DRK-Lerncampus 
sehen sich an diese Selbstverpflichtung gebunden und geben ihr Bestes, diese 
umzusetzen.   
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